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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

N". z6.
Mitwoch, den l8 Juni 1820. Erstes Quartas. Den 29 Prairial VIII.'

Die Prámiuimuiten auf das neue republikanische Blatt, die die ersten 44 Stücke des neuen 'schweizerischen Republikaners
als Rest ihres Abonnements empfangen, sind ersucht, wann sie die Fortselzunq zu erhalten wünschen, für die -te Hälfte
des ersten Quartals ihr Abonnement in Bern mit 2 Franken, ausser Bern psstfrey mit - Fr. 5 Batz. einzusenden.

Gcstzgebung.

Senat, 15. Iun i.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Commißionalberichts über den achten

Abschnitt ter Constitution.)

Anch diesen Abschnitt mußte die Commißisn, wie

natürlich, auf das System der Einheit und der re-

präscntativen Demokratie gründen ; aber sie wollte doch

dem künftigen Gesetzgeber die Hände nicht so binden,

daß in denen verschiedenen Theilen der Republik in
Auflagen und Finauzsachen, wenn es die örtliche Be-
schaffruheire» unwidersprechlich erfàrn sollten, nicht
verschiedene Gesetze, oder vielmehr verschiedenartige

Formen und Anwendungen des Gesetzes statt haben
konnten.

Der Berichterstatter enthebt sich übrigens die Gründe
anzupreisen, welche Euch, B. S. zur Annahme die-

ses Abschnittes vermögen sollten. Er kündigt Euch nur
au, daß sich die Commißion befleißen wird, nächster

Tagen die Berichte über die noch mangelnden Abschnitte
nachzuliefern.

A ch t e r A b s ch u it t.
H a u p l v e r w alt u » g.

1. Die Besorgung und Verwaltung der Staats-
guter und aller Finanzsachen, ist einer Haupt - oder
Central - Verwaltung vertraut.

2. Die Hauptverwaltung besteht aus cinmn Mit-
glicd von jedem Wahlversammlungokreise; sie werden
von den Wahlversammlungen auS den Vorschlagslisten
der Urvenammiungen gewählt,

z. ES tretten alle Jahr drey Glieder aus, worüber
in der ersten Kehr das Loos entscheidet. Diejenigen,

so die ganzen 5 Iahren im Amt gcstanv -n, sind rrst
nach einem Zivischenraiim von sec s Iahren wie er

wählbar.

4. Sie bestellen ans ihrem Mittel drey Verwalter
des Nationalschatzes; sie erwählen die untergeordneten
Aufscher und Verwalter in den verschiedenen Theilen
der Republik aus der Vorschlagsliste der Urversamin-
lungcn.

;. Die weitere Einrichtung der Hauptverwaltung,
so wie die Eintheilnug der Republik in verschiedene

Verwalttmgskreisc, soll das Gesez näher bestimmen.
6. Die Hauptverwaltung giebt jährlich im erben

Monat des Zusammentritts der gesetzgebenden Räthe,
denselben Rechnung über alle Einnahmen und Ausga-
ben des verflossenen Jahrs, und sie zeigt denselben den

Znstand des Nationalschatzes an. Ihre jährlichen Rech-

nungen, so wie jene über die Verwendung der dem

Staatsrathe ausbezahlten Gelder, werden allemal durch
den Drnk bekannt gemacht.

7. Die Hauptverwaltung giebt zur gleichen Zeit
jährlich der Gesetzgebung einen Entwurf über die Aus-
lagen für das künftige Jahr ein.

Weg mann findet die Zahl der ?8 Glieder zu
stark, und glaubt, 9 waren sehr hinlänglich; eben

so bedenklich erscheint es ihm, Männer, die mit hin-
länglicher Sachkenntniß zu diesen Stellen versehen seyn

sollen, durch uneingeschränkte Volkswahlen wählen zu
lassen. Er möchte die Vorschläge durch die Wahloer-
sammlungen, und die Wahlen durch die Gesetzgebung
machen lassen.

Die Abfassung der Commißion wird angenommen.
Der Beschluß über die Hausierer wird verleim,

und einer Commißion übergeben, die aus den Bär-
gern Bay, Barras und W n h r m a nn besteht.
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Cart im Namen einer Commission räth zur An-
nähme des Beschlusses, der den Suppléante» des O.
Gerichtshofs/ Advoeatur zu treiben erlaubt.

Der Beschluß wird angenommen. Er ist folgender:

I» Erwägung / daß die Zusammenberufuiig der

Suppléante» des obersten Gerichtshofs / zufolge des

Gesetzes vom 8, April 1800, in keinen andern/ als
den in der Constitution vorgeschriebenen Fällen statt

findet;
In Erwägung / daß die Suppleanten des obersten

Gerichtshofs, nur dann Entschädigungen von der Re-

publié beziehe» / wenn die in der Constitution bezeich-

ncten Fälle ihre Zusammenbcrusung nothwendig ma-
cheu / oder im Fall sie auch die Stelle eines Ober-
richters wegen Krankheitsumständen vertreten müssen;.

In Erwägung, daß verschiedene Suppleanten in
dem Falle sich befinden könne»/ den Advokatenberuf
auszuüben / wovon sie das Gesetz bisanhin ausschloß.

Hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlo sse n:

1. Den Suppleanten des obersten Gerichtshofs ist

bewilligt, den Advokatenbcruf in denjenigen Fällen
auszuüben, in welchen sie nach den bestehenden Gc-

sitzen nicht selbst Richter seyn können.

2. Wenn ein Suppléant nach gesetzlicher Vorschrift
die Stelle eines Oberrichters vcrtrittet, und von den-

sinigen Prozessen dem obrrsten Gerichtshof zur Bcur-
theilnng vorgelegt werden, worinn der Suppléant als

Advokat gearbeitet hat, fo ist derselbe gehalten, in

diesem Fall als Richter abzutretten.

Schercrs Antrag über Constitutionsändcrung
und Erneuerung der obersten Gewalten,(f. S. iz6)
wird in Berathung genommen

Nothli läßt diesen frommen Wünschen alle Ge-

rechiigkeit widerfahren; aber was Scherer verlangt,
ist unihunlich, und wir können über das Constitutlvns-

widrige in diesen Anträgen nicht eintrctten. — Eine

neue- Constiiution allein kann den Beschwerden, deren

der Antrag erwähnt, abhelfen. Man gehe zur Ta-
gcsordnung.

Man geht zur Tagesordnung.

Muret verlangt, daß der heute angenommene

Titel der Constiiution nicht einzeln an den grossen

Rath gefeiid/d werde sondern damit bis zu? Annahme
aller üdrigch durch den Senat, gewartet werde.

Der Amrag wird angenommen.
C act erhält das Wort für eine Ordnnngsmotron)

und zagt: er finde, im Supplement zur neueste» Nn-

mer des Bulletin helvetique, eine authentist'he Piece,
worinn sich schon vor 7 Monaten der B. Finslcr,
als er das Finanzministerium verließ, anheischig machte,
die Staatsrechnungen sowohl, als das Inventarium
des Habens der Republik zu beendigen ; da nun bis-
dahin keines von beyden noch geschehen — beydes
aber unumgänglich nothwendig ist, damit ein neues

Steuersystem könne bearbeitet und angenommen wer-
den — fo trägt er darauf an, der Senat soll den

grossen Rath einladen, von der Vottziehungskommißion
binnen 14 Tage» sowohl die Rechnungen bis zu Ende
des verflossenen Jahrs, als auch das Inventarium
alles Habens der Republik, zu verlangen.

Muret stimmt diesem Antrag bey; es ist Zeit
endlich, daß die Gesetzgebung und das Volk die Rech-

nungen und den Zustand der Finanzen der Republik
kennen lernen; sollte der Antrag ohne Erfolg bleiben,
so ist es wenigstens Zeit, daß das Volk wisse, an
wem die Schuld liegt. Indeß ist eine direkte Ewla«
dung an den grossen Rath, nicht ganz in der Ort-,
nung ; ich wünsche, daß bloß als Wunsch des Senats
der Gegenstand an den grossen Rath gelange. Die
14 Tage scheinen mir auch zu kurz ; ich wünschte,

daß ein oder zwey Monate für diese nichtige Arbeit
eingeräumt würden. Die noch unvollendete Trennung
des Staats - vom Gememdgut, ist kein Grund, uns
die Rechnungen zurükzuhalten; man kann unterschei-

den, was liquid und was nicht liquid ist. Solange,
das Verzeichniß dessen, was die Nation besizt, nicht

wird vorgelegt seyn, ist auch keinerlcy Verantwortlichkeit
vorhanden.

Cart läßt sich Murets ersten Antrag gerne gefal-

len, aber nicht den zweyten; schon vor 7 Monaten

hatte Finsler die Arbeit versprochen; höchstens einen

Monat will ev gestatten.

L aflechere. Als Finsler seinen erwähnten Antrag
machte, hatte die Vollziehung, in die ehemals souve-

rainen Städte und Orte, Commissarien für Trennung
des Staat? und Stadtguts gesandt; diese Arbeit ist

weitschweifig, sind kann in wenig Tagen nicht been-

digt scy»; er Möchte also die Rechnungen binnen einem,

Monat, in unbestimmter Zeit aber das Inventarium
; der Staatsgüter verlangen, und übrigens auch wissen,,

wie es mit der Trcnnnng dcsStaats-und Gcmeind-

guts izt steht, und ob man wirklich in diesem Angeim

blik sich mit der Sache im Ernsi beschäftige.

Km b l-i verlangt, daß ohne Verzug die gemachtem



— 145 —

Sönderungen der Staats- und Gemeindgütcr der Ge-

setzgebung zur Sanktion vorgelebt werden.

M i t t e l holz e r. Schon viele ähnliche Aussorde-

rungen sind ohne Erfolg gemacht worden — und eine

ganz helle Rechnung seit Anfang der Revolution, wird
auch schwerlich je möglich werden. — Kubli ist im

Irrthum: nicht alle, fondern nur die streitigen Fälle
der Trennung des Staats, vom Gemeindgut, müssen

der Gesetzgebung vorgelegt werden. Er ist überzeugt,

daß die Arbeit nicht ruhet, aber natürlich izt sehr

langsam fortgeht. Er möchte aus allen diesen Grün-
den Carts Antrag beseitigen.

K u bli Host, der Fall werde doch nicht so seyn

wie Msttelholzer sagt; lautet das Gesetz also, so eile

mau mit -seiner Rücknahme. — Die Voll'ziehungs-

gliedcr sind meist ans den Städten, wo auch die

grösten Reichthümer, die der Nation gehören, sich

befinden, und also kann man den Städtern diese Un-

terscheidung doch unmöglich überlassen.

M i t t c l h o i z e r. Gerade um des Artikels wil-
len, der die streitigen Fälle vor die Gesetzgebung bringt,
wollte ein grosser Theil des Senats den Beschluß vcr-

werfen, weil selbst dieß nach den Grundsätzen unsrer

Constitution durchaus nicht' den Gesetzgebern zukommt.

Crauer unterstüzt Carts Antrag.
M e y e r v. A r b. ebenfalls und glaubt das In-

vcntarium werde ohne Schwierigkeit zu Stande ge-

bracht werden können; — er getraut sich fast nicht
in seinen Canton zu gehen, da die Rechnungen noch

nicht vorhanden sind.

W e g m a n n läßt sich denAntragCarts auch gefallen;
daß aber die Trennungen von Stadt- und Staatsgut
den Gesetzgebern, wie Kubli sagt, zur Sanction vor-
gelegt werden sollen, das wird durch kein Gesetz ge-

hindert. Mit gleichem Recht wie Kubli den Städtern
diese Trennung nicht überlassen will, könnten diest

hinwieder sagen, sie wollen d-e Sache nicht den Land-
bürgern überlassen. Indeß märe es zu wünschen,
daß man alle solche Unterschiede bey Seiten sezte, und
daß jeder nur das allgemeine Interesse im Auge hätte.

K u b l i. Die Städter sind freylich geschickt genug
diese süße Sprache zu führen und zu sagen: man
müsse nur das allgemeine Interesse im Auge haben,
während sie zunächst doch nur ihre Stadt sehen; das
ist so natürlich, daß ich selbst, wenn ich ein Städter
wäre, kaum anders handeln würde..

Carts Ankag mit Mnrets Zusatz wird ange-
nommen.-

In geschloßner Sitzung wird folgender Beschluß

angenommen:
Auf die Anzeige hin, daß die Ausgewanderten si»

wohl im Innern der Republik, als im Ausland noch'
immer ihr Unwesen treiben und alle ihre Kräfte anst
bieten, um dem Fortgang der Republik und den An--
Hängern der Freyheit und Unabhängigkeit derselben zuz

schaden, besonders werkthätig beygetragen haben, dass

die von den Feinden gefangnen Hclveticr noch nicht'
haben ausgewechselt werden können;

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit-
beschlossen —

Der Vollziehunasaiisschuß ist eingeladen, den g'esetz--

gebenden Räthen in Zeit von 14 Tagen einen Bericht
über die Wirkung dcS Gesetzes v. -8. Febr. über die-

Amnistie und den dermaligen Zustand der Ausgewau--
derten zu geben.

Nach wicdercröffueter Sitzung werden die Formn--
lare für den Civilprozeßgang vorgelegt und der mit'
dem Beschlusse selbst beauftragten Coimßiou überwiesen.-

Meyer v. Ar au als Ordmingsmotion, liest-
einen Aufsatz vor, der dahin zweckt, das Personale
der sä'.mlichc» Autoritäten der Republik zu vermindern'
und dadurch eine grosse und berechnete Kostenvermin--
derung zu bewirken.

Crancv. Der Antrag ist gewiß ökonomisch-,,
aber ganz inconstitutionell; er räth zur Tagesordnung--
Die Constitution ist schon so verlöchert, ich glaube wir-'
sollen nicht noch mehr Löcher drein machen.

La siech ere bedauert, daß Meyer so viele Mühe'
auf eine so unschickliche und inconstitittionelle Arbeit-
verwandte. Diese Anträge alle sind sehr schädlich ; sie'

werden von denen die wirklich eine Vertagung der-'

Räthe wollen, bennzt, und sie verderben die öffentliche'
Meinung, indem sie uns als müßige Leute darsteilem

Man geht zur Tagesordnung.

Senat, 14. I u n n-

Präsident: Müngcr.
Die Dücnßion über den Beschluß, der die Auszeich--

nung der N-amen der gestorbenen Vaterlandsvcrthei-
diger in den Kirchen verordnet, wird eröffnet

Lüthi v. Sol. Wenn wir die Magerkeit und'

Fadheit des Beschlusses betrachten so werden wir ihm
ohne Anstand verwerssen. Entweder schweige man'
überall oder gebe dem Schweizervolk etwas seinem'

Charakter analogeres. Man denke an die Antwort',,
ìpelcht die Urner dem Abbe Raynal gaben. Welcher
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Belohnung auch sur den Krieger, im Tempel Gottes s

seinen Namen anschreiben zu lassen! Will man die

Franken nachahmen, so thue man es ganz, nicht zur

Hälste. Es ließen sich aber schwcizersche Denkmale,
finden — das Fest der Ecmpaeherschlacht, das noch ^

jährlich gcfeyert wird, giebt uns ein Beyspiel.

K n bli. Die Absicht des Beschlusses ist rühmlich und -

gerecht : indeß stimme ich Lüthi bey und finde dieses

^vorgeschlagene Denkmal sehr unzwckmäßig. Das
Fest der Schlacht bey Näsels wird in Giarus »och

jährlich geschert, und dabey jedesmal alle Namen der

Gefallenen verlesen. —> (Die Fortsetzung folgt).

Mannigfaltigkeiten.
Schreiben des Regierungs-Statthalters im

Canton Waîdstádten B. Trmtmamîs,
an die Herausgeber. Mdorf, io. Juni.

Sie wissen V. Rwrcsintanten, die Züge von hu-

maner Güte und nachbarlicher Theilnahme zu würd«-

gen, und mit dankbarer Feder ins Buch der Unsterb-

lichd.it zu zeichnen. Das Gvuocrnement von Neuen-

bura hat Z'-w Unterstützung der lMglücklichcu 'Wald-

flatter, nebst dem, daß aus der Hand der Kauf-
Mannschaft dieser Stätte der Gutherzigkeit, bereits

eine schöne Summe schon geflossen ist, eine Collecte

von i2,vo-> Fr. gemacht, die es, laut Aviso, durch

den Canal seiner zwey vortreflichen Mitglieder Dura-
cguier und Mvn.Nnollin, deren Mitwürkung ich bcson-

teru Dank zolle, zur Disposition des Bürger Zschokke,

Regierungs - Commissairs, bereits verzeigt hat.
Haben Sie die Güte, dieser Geschichte der Wohl-

thätigkcit in Ihrem Blatt zu erwähnen und neben

ihr den Dank des Waidstädters hinzulegen, dessen

aufrichtiger Dollmetsch zu seyn, ich mir zum besondern

Vergnügen mache.

Aus ei n c m B r i cfc, A r a n i z. I u n i. —
Es ist unbegreiflich, daß der Vollz « ehungs-
aus schu ß, von den« alle Finanzvorschlägc ausgehe»

müssen, zu Beziehung der dicKjährigen Zehendcn keinen

Antrag macht; es ist gewiß dieß das einzige Mittel
unsere Finanzen und vielleicht das Vaterland von dem

gänzlichen Ruin zu retten. Aber es ist hohe Zeit;
ein Theil des Heuzehcnde», der zum grossen Zehendcn

gerechnet wird, ist für dieses Jahr schon verloren,
»nd n enn man noch einen Monat säumt, so wird es

auch der Gctraidezchend seyn. Es ist Thatsache, mehr

als Zweydrittel unsrer Landbewohner geben ihn mit

Freuden wieder, wenn sie die Gewißheit habe», keine

andere — wenigstens direkte oder Territorialabgabe
bezahlen zu müssen. Lasse mau es sich doch gesagt
seyn, der Bauer giebt williger eine Garbe, als einen

Batzen aus seinem Beutel; und dabey ist das tröstliche
für ihn: wenn er nichts bezieht, fo bezahlt er auch
nichts —> und immer nur nach Maßgabe sinner Ein-,
nähme. Freylich ist mit der Beziehung des Zehendm
eine nicht geringe Schwierigkeit verbunden. Es giebt
Cantone, die ihn nie aufgcsteltr und Gegenden in
andern Cantoncn, die sich davon vor mchrern hundert
Jahren losgekauft haben, ftlederall wo dieses oder
jenes der Fall ist, sind dann auch die Güter bisher
theurer angekauft worden, als in den Gegenden,
wo der Zehend entrichtet wurde. Wollte man nun
alle Grundstücke in der Schweiz mit dem Zehende»
belegen; fo läge die Last eigentlich nur auf denen,
die ihn vorhin nicht bezahlten; die andern gäben nichts
oder deutlicher, sie gäben nur das, was ihnen ohne-
dieß nicht gehört; will man hingegen den Zehendcn
bloß von denjenigen fodern, die ihn bisher aufgestellt
haben: fo muß man für die Nicht-Zehendpflichtige»
eine andere Grundsteuer festsitzen, oder es dabey be-

wandt siyn lassen, daß nur die Hälfte oder Zwey,
dritte! des Siaatsbodens eine Abgab entrichten. Dieß
leztere enthielte eigentlich durchaus keine ttugercchtig-
keit, und die, welche bezahlten, hätten sich nicht zu

beklagen, weil, wie ich eben gesagt, sie nur das an-
den, was ihnen nicht zugehört und ihnen das Recht
zugestanden würde, sich auch nach Belieben loskaufen

zu können. — Indessen würde sich wohl Niemand
beklagen, wenn man won -de» nicht-zehendpflichtjgeu
Gütcrbcsitzern und von den Capitaliste««, für dieß Jahr
die zwen von« Tausind erhöbe, von den Zehmdpflich-
tigen hingegen den Zehenden; um das Verhältniß
dieser leztern noch vortheiihafter zu machen, müßten
die verfall»?» und unbczahlteiSZeheàn der zwen ver-
iwssenen Jahre, ganz oder doch gröstcntheils geschenkt

werden. Durch eine solche Maßregel würde den«

Staat sowohl als allen Anstalten und Partikularen,
welche Zehenden besitzen, cinsweiie», und für dieses

Jahr ein disponibles Eigenthum zugesichert und der

Gesetzgeber gewönne Zeit, das Gesetz über die Los-

käuflichst der Zeh enden und Bodeuzinse, nach Grund-
sätzen der Gerechtigkeit abzuändern.

Grosser Rath, -6. Juni. Keine Sitzung.

Senat, 16. Iu » i. Ni chts von Bedeutung.
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